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Vorwort

Lagen zwischen dem Erscheinen der 1. und 2. Auflage 9 Jahre, so sind nunmehr 11 Jahre
bis zur 3. Auflage verstrichen. Dies nicht deswegen, weil sich keine Neuerungen im EU-
Kartellrecht ergaben, sondern weil sich die Diskussion um die neue EU-Gruppenfrei-
stellungsverordnung für vertikale Vertriebsbindungen (EU-VO 720/2022) sehr lange hin-
gezogen hat. Der Startschuss für die 3. Auflage war erst gegeben, nachdem die neue EU-
Gruppenfreistellungsverordnung für vertikale Vertriebsbindungen vorlag.
Ein weiterer Grund liegt auch darin, dass im Herausgeberkreis beschlossen wurde, die
3. Auflage grundsätzlich neu zu gestalten. Die jetzt vorliegende Auflage unterscheidet sich
grundsätzlich von den beiden vorangegangenen Auflagen, sowohl inhaltlich als auch im
Aufbau.
Diese neue Strukturierung haben wir vor allem auch Prof. Dr. Karsten Metzlaff zu
verdanken, der als neuer vierter Herausgeber hinzugekommen ist. Dieser hat die Entwick-
lung der 3. Auflage maßgeblich beeinflusst und dankenswerterweise auch das Kapitel zur
neuen Vertikal-GVO verfasst.
Wir haben gerade auf die neue EU-Gruppenfreistellungsverordnung für vertikale Ver-
triebsbindungen so großen Wert gelegt, weil diese sich als eine Leitlinie für die Gestaltung
von Vertriebsverträgen innerhalb der EU entwickelt hat. Für den Praktiker, der zu diesem
Handbuch greift, ist besonders wichtig, auch praktische Vorschläge für die Gestaltung von
Vertriebsverträgen zu erhalten.
In der 3. Auflage haben wir die Darstellung der schon längst nicht mehr gültigen EU-
Gruppenfreistellungsverordnung für Franchise-Vereinbarungen beibehalten. Sie hat immer
noch grundsätzliche Bedeutung, sowohl für die Beratung als auch für die Vertragsgestaltung
im Franchise-Recht.
Die Herausgeber bedanken sich bei Herrn Rechtsanwalt Dr. Thomas Schäfer und Frau
Rechtsanwältin Barbara Schmid. Ohne deren Mithilfe und die des Beck-Verlages wäre die
3. Auflage nicht in so kurzer Zeit zu realisieren gewesen. Dank gebührt natürlich auch
unseren Autoren, welche den ambitionierten Zeitplan mitgetragen haben.

Düsseldorf/Hamburg/Kitzbühel/Wien im Juni 2023 Die Herausgeber
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